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aufeinander beziehen, diskutiert. Es scheint zunächst, Theologie werde „immer
dialektisch denken müssen“, da sıe keine bestimmte Metaphysık gebunden sel, Ja
S1e habe dıe Auftgabe, „Jede einzelne Denktorm iımmer wieder destruileren,
integrieren un: In eıner anderen aufzuheben“ W as Iso auch VO geschicht-
lıch-personalen Denken gilt? Was Z Analogie ZESART wiırd un ıhrem Verhältnis
ZUuUr Dialektik, wırd nıcht allgemeın befriedigen. Wıeso werden 1n der Schul-
theologie „V12 posit10n1s un negatıon1s relatıv außerlich nebeneinandergestellt“
(429)? Un der afız VO] Nichtwiderspruch 1St keineswegs primär der Sar 11UI „ein
Gesetz der formalen Logik“ un begründet sehr wohl die Analogie un: kann
S1e 1LLUX begründen, wotern in  } iıhr Dialektik entgegenseLizt un nıcht beide
erm1ını willkürlich ENTSrENZT. Schließlich meılnt der Verf., Dialektik bewege sıch
auf eine Anralogik Z insotern Geschichtsmächtigkeit (sottes und Geschichtlichkeit
des Menschen, darın ber Freiheit Gottes und Freiheit des Menschen 740 n0] Verhältnis
einer gyegenseltıigen Entsprechung“ stehen! Hıer lıegt Sanz ıcherlich eın
Ansatzpunkt. Wiıe annn Analektik ıhrerseits sıch auf Dialogik hinbewege, das
ware noch klären.

Man VO ert. nach dieser anregenden und problembewußten Vor-
arbeit ine systematische Methodologie des geschichtstheologischen Denkens un:! der
Theologie überhaupt. OR FT Man SJ

5 Transzendentale Logik 80 (356 S)) München 1964, Kösel

Unter „Lozık- versteht „die methodisch durchgeführte Reflexıion des Denkens
auf sıch selbst“ (18) Diese Definition oilt nıcht 1UTL tür die ormale Logik, die sıch
auf die Folgerichtigkeit des Denkens beschränkt, sondern nıcht mınder tür die
transzendentale Logık, welche die 1n der formalen Logık 1n einer „Naivıtät SÖherer
Stufe“ (Husserl) vorausgesetztien Bedingungen der Möglıchkeıit des Gedankens selbst
untersucht. Klassiker der transzendentalen Logik S1N! Kant, Fıchte un Husser'|.
Außer VO  - ıhnen 1St besonders VO  w} mıl ask (Dıe Lehre VO Urteıl,
beeinflufit, w1e€e ıhm überhaupt die heutige Geringschätzung der Philosophie der
Jahrhundertwende ediglıch „eIn Ausdruck dafür“ seın scheint, „da{fß 65 der
Bewußrcheit der eigenen geschichtlichen Voraussetzungen mangelt“ (3 Durch die
Vermittlung der Marechal anknüpfenden cQristlichen Philosophen hat auch das
Denken des Thomas VOon Aquın das Bu beeinflußt.

Der 1. Teıl, die transzendentale Elementarlehre (43—119), entwickelt 7zunächst
allgemein den Begriff des Erkennens als eıner Beziehung, deren Fundament 1e
„ursprun lıche Selbsteinheit“ un: deren Terminus etztlich das eın ist, reilich nıcht
das bso utfe Seın, sondern das eın als „relational begriffenes“ ; „NUur in dieser
Relationalität kannn der Begrift des wahren Seins sinnvoll gefaßt werden“ (74) Das
Erkennen geschieht durch einen „transzendentalen Aktus“, der ugleıch Ertassen des
Gegenstandes un Rückgang des Erkennens sich selbst 1St. Das Vernehmen 1St
dabe1 das grundlegende Moment des transzendentalen Aktus eın Z7weıtes Moment
1St die Vorstellung, in der das Vernommene gehalten wird (94) Dadurch wird
zugleich das VErNOmMMMENEC Sejiende als „Gegenstand“ konstitulert. Dıiıe Vorstellung
gehört der „medialen Sphäre“ A die sowohl dem W1e€e dem Seienden, dem
Termiıinus der Erkenntnis, entgegengesetz ISt. „Vom her gesehen, wiırd dıe
mediale Sphäre als Vor-Stellung, VO Seienden her yesehen, wırd s1e als Gegen-
Stand bestimmt“ Der transzendentale Aktus rschöpft sıch ber nıcht in der
Vorstellung, sondern Gindet seıne Fortsetzung, un: War 1n verschiedener Weıse

weiterzuentfalten.
1n Praxıs, Theoria und Poiesıs. Dıie transzendentale Logik hat iıhn 1Ur als Theoria

Dıes geschieht zunächst 1m 2 T el der „das Objekt des Urteils“ behandelt
(121—205). Zwar 1St das Ic! uch als vorstellendes el sıch, ber och 1m Au CI -

siıchsein (165 YSt 1m Urteıil vollendet sıch das Be1i-s1ıcQh-selbst-Sein des sowoh
w1e Oftenbarsein des Seienden Erst ın ıhm trıtt 1m Gegenstand eıne
Gegensätzlichkeit hervor, nl  IT Nur zwıschen den verschiedenen materialen Gehalten,
sondern VOTr allem die Gegensätzlichkeit 7wischen materialem Gehalt un: Kategorie.
Unter „Kategorien“ versteht weder 1m ınn des Aristoteles die allgemeınsten
Prädikate noch 1im Sınne Kants die den 7wölf verschiedenen logischen Urteilsarten
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entsprechenden Funktionsbegriffe, sondern, W1e esS scheint, alle Beziehungen zwıschen
den in der Vorstellung unterscheidbaren Gehalten. SO gilt als Kategorıe nıcht
NUFr das Kausalverhältnis (: 1St Ursache VO  — B 159% sondern uch die Vor-
stellung „Bruder  ‚CC 1mM Urteıil „A 1St Bruder VO  s e  “* (160; vgl 279 R Eıne voll-
ständige Kate entatel kann dann natürlıch nıcht gyeben.

Der 'Te1 das Urteil“ überschrieben, tführt die Analyse des Urteils weıter
7—  9 und WAar dreitfacher Rücksicht: begriffliche Synthesıis, kategorialeSynthesis, Affırmation: entscheidend sınd dabe die beiden etzten Rücksichten.
In dem Kap DE Rategoriale Synthesis“ versucht ıne transzendentale Ab-
leitung nıcht WAar der Kategorıen denn das 1St unmöglich wohl ber der
Kategorie, der Tatsache, dafß CS W1e€e Kategorıe x1bt. Dıie Kategorien liegennıcht, w1ıe ant annımmt, 1mM Verstand bereıt ’  9 sıie entspringen vVv1ıe
1im Denken un: War 1n dem Gegebenen der Anschauung anknüpfendenDenken. „AÄus dem materıalen Gehalrt der Anschauungseinheıit ergıbt sıch nıcht 1Ur
die materiale Bestimmtheit des Objekts, sondern auch eine ormale Bestimmtheit der
Vor-Stellung“ eıne Kategorıie. Dabej erg1ibt sıch die materiale Bestimmt-
heit Jauf dem Weg der Auflösung der Anschauungseinheit 1n die materialen Teıil-
gehalte“, die tormale Bestimmtheit Aauf dem Weg der Qualifizierung des Aktus“

Dies letztere werde durch den Begrıff der Erfahrung gefalßt Eıne
Erfahrung machen heiße abeı, „1m Umgang MmMIit einem Seienden cselber anders
werden“ (260 Die „Erfahrung“ 1St eine „Modifikation des Aktus“ u
Erfahrung Iso macht den ‚transzendentalen Inhalt‘ 2ZUS Als solche „Er-
fahrungen“ werden aufgezählt „die Erfahrungen des Bleibens un des Wechsels,

des Bruderseins und des Böseseıns, der Einheit un der Koinzidenz, der
Angst, der Geltung, des Wertes, der Wirklichkeit un: anderes“ Nur „als
ftormaler Gehalr un als Qualität des Aktus hat das Formale eiıne Exıstenz“
Dieses Formale ISt die Kategorıie. So stiımmt schließlich ask Z wenn dieser

„Das wahre ‚Subjekt‘ 1ST das Material, das wahre ‚Prädikar‘ die ‚Kate-
gorıeAI Dıie Kopula wırd 7A6 e „Realisierung der kategorialen Einheit“
(282 Das transzendental-logisch kosntituilerte, kategorial aufgegliederte inn-
ebilde erhält den Namen „Sachverhalt“

Die Affirmation 1St Eınssetzung des Sachverhaltes mMiıt dem Seienden selbst
Das 1St ber nıcht verstehen, als komme durch die Aftirmation In L-
liches hinzu, etwa das eın oder Daseın Dıiıe Aftirmation 1St das Ja bzw.
Neın) ZU gedachten Sachverhalt „Durch die Aftirmation 1St das Seiende hervor-

und oftenbar geworden A15 AS, W as CS 1St  C6 Zugleich miıt der
Setzung des Sachverhaltes kommt auch der Selbstvollzug U Vollendung. „Dieses
ın einem hervorgebrachte Selbstsein un: Erscheinen des w1e des Seijienden 1St
der transzendentale Begriff der Wahrheit“ Allerdings kann auch die
Aft rmatıon die Wahrheit vertehlen. SO entsteht die Frage ach dem Krıteriıum
der Wahrheit. Das Ergebnis der diesbezüglıchen Untersuchung wırd 1ın den a5z
zusammengeftadßit: „Wahr 1sSt eiıne Behauptung dann, wenn die Transzendenz sıch
ın ihr vollendet und die vermiıttelte transzendentale Einheit hervorgeht; unwahr
1st s1€, wenn S1€e unvollendet bleibt un: die Einheit verfehlt wird“ Gegen-ber dem Verdacht des Subjektivismus, der sıch 1er könnte, wırd emerkt
Das Seiende selbst 1St konstitutiv für jene Transzendenz, welche das Kriteriıum
ihrer selbst 1St. Mıt dieser Bestimmung 1St hinter den Gegensatz Von ubjekt und
Objekt zurückgegriffen aut das Beisichselbstsein des Seıins 1mM Wıssen“

Das scheinen die Grundlinien dieser „transzendentalen Logik“ se1ın. Viele
Eınzeluntersuchungen un -begründungen des gedankenreichen Buches mu{fßÖten NOL-
wendig zurücktreten. Das Buch ordert VO Leser angestrengte Miıtarbeıit, un: 111a  -
kann nıcht N, da der ert. sıch bemüht hat; ıhm den spröden Stoft eichter
zuganglıch

eın pPaar Punkten sejlen ein1ıge Fragezeichen rlaubt Nıcht eindeut1ig scheinen
die AÄußerungen des ert. über den Gegenstand der Erkenntnis se1in. Eınerseıits
heißt „Sotern das eın selbst egriffen werden kann, ISt relational be-
griffen: Nur ın dieser Relationalität kann der Begriff eınes wahren Seins sinnvoll
gefaßt werden“ (74) Anderseits wiıird auch behauptet, daß die Kategorıen des
aseins der der Realexistenz 70 „Sachverhalt“ yehören Iso da{fß der
Gegenstand als schlechthin un in dıesem 1nnn »” sıch“ sejend gedacht un: erkannt
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wiırd. Wenn der atz NUr bedeuten soll, da{fß das eın ıcht begriffen werden
kann, hne daß eine Beziehung ZU) erkennenden Subjekt hat, iSt das iıne
Selbstverständlichkeıt. Soll ber 9 das eın könne LUr als aut das ubjekt
bezogenes erkannt werden, scheint der Satz dem zweıten Atz widersprechen.
Trefflich hat Thomas Von Aquın die hıer drohende Doppeldeutigkeit aufgedeckt
(S cth. 5& ad bzw. De verıtate A ad 3 Danach 1St durchaus
richtig, 9 da{fß das wahre eın als wahres hne „Relationalität“ nıcht ertafßt
werden kann; ıcht aber, da{ß das ein NUr als wahres, NUuUr als aut die Erkenntnis
bezogenes, erkannt werden kann.

Mehr als ıne Frage ware bezüglıch der Auffassung der Kategorıen stellen.
Wenn alle Beziehungen der Sejenden zueinander, die 1ın Urteilen ausSgesSagt werden,

Kategorien gemacht werden, wiıird deren Zahl unabsehbar. Wenn die
Kategorie zugleıch als das ormale Element jedes Urteils gelten soll, werden
unvermeıdlich die realen Beziehungen der Seienden, die ausSgesagt werden, Mi1t der
rein gedanklichen „Beziehung“ der Identität, welche die Form“” der Aussage auch
nıcht beziehungshafter Pridikate iSt, autf die gleiche Stute gestellt. Das ist WAar in
der heutigen formalen Logik üblıch, dient ber schwerlich einer tieteren Erfassung
des Wesens des Urteıils. Damıt hängt 4 da{ß dıe Urteilskopula in ihrer
wesentliıchen Bedeutung beı kurz kommt.

Unter dem Titel der „Affirmation“ scheinen welı unterschiedene Momente des
Urteıls zusammengefaißt se1n, eınerseıts das Ja bZw. Neın der Zustimmung bZzw.
Ablehnung des Urteilsinhalts, anderseıts die damıt ıcht immer verbundene Finsicht
ın die Wahrheit des Urteils. Da 1Ur 1m wahren Urteil die Transzendenz sıch
vollendet, 1St selbstverständlich. Das besagt ber nıcht, dafß dıe Vollendung der
Transzendenz „Kriterium“, Erkennungszeichen, der Wahrheıit des Urteıils seın
kann, da vielmehr umgekehrt das Wıssen die Wahrheit Voraussetzung dafür
1St, da{fß die Erkenntnis als vollendet betrachtet werden kann. Die ben zitierten
Satze ber das Bei-siıch-selbst-Sein des Se1ins 1mM Wıssen mogen eın Programm
einer SaNzZCH Erkenntniskritik enthalten, ber auch nıcht mehr als eın Programm.

So regt das inhaltreiche Buch mehr als einer Rücksicht Zu Weiterdenken
un beweiıist darın seine Fruchtbarkeıt. de Vrıes, S

Wıderstand dıe Staatsgewalt. Sozialethische Erörterung.
Q0 (243 S Münster/W. 1966, Regensberg.

Zu dem 1m 19. Jahrhundert, der Ara des Konstitutionalısmus, verschüttet BC-
legenen, se1t dem Erlebnis des „Unrechtsstaates“ wieder brennend gewordenen
Problem des Widerstandsrechts eistet diese Arbeit einen förderlichen Beıtrag. Be-
sonders dankenswert 1sSt die sorgfältige Berichterstattung ber die Aussagen ZU

Thema in der NECHETEN evangelıschen Theologie 17—74) Unzureichend 1St dagegen
der Überblick ber die „Posıtion der katholischen Sozialethik“ 77—114); Danz
kümmerlich, w 1e CS danach scheinen möchte, siınd die Aussagen katholischer Moral-
theologen un: Sozialethiker Gegenstande doch \ So auft denn auch die
eigene Lösung, die Rock 1mM dritten eıl seiner Arbeit vorlegt, Sache nach SanzZ
auf das hinaus, W as iıch 1mM „Wörterbuch der Politik“ (Heft Zur AQristlichen
Staatslehre, “"1 957 allerdings nıcht dem Stichwort „Widerstandsrecht“
sondern dem Stichwort „Revolution“, ausgeführt habe Das chliefßt ıcht aus,
da{fß Ro einıge U un ansprechende Gedanken vorlegt, insbesondere ın
seinen Ausführungen ber auctorıitas 1im Zusammenhang Mit außeiIcC, mehren,
über die Bedeutung der DaX tranquıllitas ordinıs als eınes Kernstücks des Gemeıin-
wohls

Rock bemängelt, Z Teil mıiıt Recht, da{iß andere utoren die einschlägı
termiını ıcht eindeutig detinıeren der nıcht konsequent anwenden; beı ıhm bst
ber vermiıßt iNnanl eine klare Begriffsbestimmung dessen, W as der Staats-

verstanden wıssengewalt, der gegebenenfalls Widerstand entgegenZUSELZCN ist,
W1 Wenn HSE Sozialphilosophie die auctorıtas stricte socıialıs, m die Befugnıis,
eın Sozialgebilde (Staat der W as sONSt) verbindlich leiten, ]eichbedeutend miı1t

Anspruch darauf, da{ß die Glieder des Sozialgebildes den getroffenen Anor
NUunNZeCnH nachkommen, eINZ1Y und allein AauSs der necessitas NL1 cComMun1S herleitet
und ben dadurch uch begrenzt, dann 1St klar, dafß Widerstand S dıe vVvVe_r-

606


